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32/07 Stempelgebühren Rechtsgebühren Stempelmarken

Norm

GebG 1957 §14 TP5 Abs1;

GebG 1957 §14 TP6 Abs1;

GebG 1957 §14;

Rechtssatz

Für das Entstehen der Gebührenschuld ist ein hoheitliches Tätigwerden ausreichend, das im vorliegenden Fall in der

Weiterleitung einer Stellungnahme des Abgabep;ichtigen durch das österreichische Patentamt als Behörde an die

Weltorganisation für geistiges Eigentum bestanden hat.
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